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A N F R A G E Stefan Schmid (SVP, Niederglatt), Beatrice Derrer (SVP, Hüttikon) und 

Tobias Weidmann (SVP, Hettlingen) 

Betreffend Überblick über die Härtefälle für abgewiesene, aber vorläufig aufgenom-
mene Asylbewerber 

 

Seit rund 30 Jahren gibt es für abgewiesene Asylbewerber den Status «vorläufig aufgenom-
men». Sie können nach fünf Jahren Aufenthalt ein Härtefallgesuch (Art. 84 Abs. 5 AIG) stel-
len, sofern sie gewisse Integrationskriterien erfüllen.  
 

Eine Umwandlung in eine B-Bewilligung eröffnet mehr Rechte bei der Wohnsitzwahl, bei Rei-
sen ins Ausland und bezüglich Sozialhilfe und Familiennachzug. Die Kantone nehmen diese 
Gesuche entgegen, prüfen und bewilligen sie unter Vorbehalt der Zustimmung des SEM.  
 

In diesem Zusammenhang bitten wir den Regierungsrat um die folgenden Informationen: 
 

1. Wie viele Personen haben in den letzten zehn Jahren ein Gesuch um eine solche Härte-
fallbewilligung gestellt und wie viele davon hat der Kanton positiv beschieden?  

 

2. Welche zehn Nationalitäten haben am häufigsten von dieser Härtefallregelung profitiert? 
Bei wie vielen gewährten Härtefällen war die Identität oder die Nationalität unbekannt? 

 

3. Wie lange waren die betreffenden Personen zum Zeitpunkt der Gesuchstellung und der 
Gewährung des Gesuchs erwerbstätig? Wie viele waren zum Zeitpunkt der Gesuchsge-
währung nicht erwerbstätig?  

 

4. Welche Instanz prüft auf welche Weise die sprachlichen Fähigkeiten, den Leumund und 
die langfristig günstige Prognose der wirtschaftlichen Selbständigkeit? Wurden Ausnah-
men von diesen Kriterien gemacht? 

 

5. Wirken sich in der Schweiz geborene oder eingeschulte Kinder positiv auf das Härtefall-
gesuch aus? 

 

6. Wie viele Personen haben dank der B-Bewilligung einen Antrag auf Familiennachzug 
stellen können und wie viele Personen kamen so zusätzlich in die Schweiz?  

 

7. Wie viele der in den letzten Jahren als Härtefälle anerkannten Personen sind später 
(wieder) in die Sozialhilfe gefallen? 

 

8. Ein Härtefall setzt eine gelungene Integration voraus. Die Sozialhilfeabhängigkeit der 
vorläufig Aufgenommenen variiert je nach Jahr zwischen 70 und 87 Prozent, mit Er-
werbsquoten zwischen 40 und 49 Prozent gehen allerdings auch relativ viele von ihnen 
einer Arbeit nach.  

 

9. Werden und wurden auch Personen, die ganz oder teilweise von Sozialhilfe abhängig 
sind, mit einer Härtefallbewilligung bedacht? 
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